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Wie steht  es  um „Recht  und Gerechtigkeit“  in  Europas  Strafrechtssystemen? Im
Folgenden eine Momentaufnahme zu einigen aktuellen Themen.i 

 Migration. Personen,  die  nach  Europa  immigrieren  wollen,  werden  in
Gewahrsam genommen und überwachtii,  solange  sie  auf  die  Entscheidung
warten,  ob  sie  tatsächlich  in  Europa  aufgenommen  werden.  Menschen
werden  somit  allein  aufgrund  ihres  Einwanderungsstatus  strafrechtlich
behandelt  und  sanktioniert.iii Im  breiteren  Kontext  tragen  Angst  vor
Migration  bzw.  vor  Migrant*innen zu  einer  bestrafenden Politikgestaltung
bei.

 Kriminalisierung. Entscheidungen darüber, was einzelne Staaten als Straftaten
definieren und wo/wie sie Ressourcen für die Strafverfolgung einsetzen, sind
politisch motiviert. Diese politischen Entscheidungen führen dazu, dass heute
in  ganz  Europa  auf  „rassische“,  ethnische  und  andere  Unterschiede  mit
Kriminalisierung  und  Bestrafung  reagiert  wird.  Gleichzeitig  wird
Ungleichheit  durch  Bestrafung  verstärkt.  Auf  einen  erlittenen  Schaden
reagieren  wir  eher  mit  Gefängnis  als  mit  Wiedergutmachung  und
tatsächlicher Schadensbehebung.

Einige  Beispiele:  Menschen,  die  sich  die  Fahrt  mit  öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht leisten können, werden eher bestraft als dass ihnen 



               

kostenfreier  Zugang  zu  diesem  öffentlichen  Gut  gewährt  wird. iv

Zwischenmenschliche  Schadensfälle  werden  durch  Inhaftierung  „gelöst“,
nicht selten gegen den Willen der Opfer.v Derweil  werden Menschen auch
dafür bestraft, dass sie versuchen, durch Betteln ihr Überleben zu sichern –
eine Praxis, die beispielsweise in der Schweiz vom Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechtevi als verfassungswidrig eingestuft wurde.

Insgesamt  lässt  sich  festhalten,  dass  derartige  Kriminalisierung  den  aktuell
vorherrschenden,  ungleichen  sowie  rassifizierten  Sozial-  und
Wirtschaftssystemen dient.

 Untersuchungshaft. Jede fünfte Person, die in Europa inhaftiert ist, befindet
sich in Untersuchungshaft – sprich: bevor ihr Verfahren abgeschlossen und
ihre  Schuld  oder  Unschuld  festgestellt  wurde.  Der  UN-Ausschuss  für  die
Beseitigung rassisch motivierter Diskriminierung (CERD) hat seine Besorgnis
über  die  offenbar  ethnisch  bedingte  ungleiche  Zahl  der
Untersuchungshäftlinge zum Ausdruck gebracht.vii Diese Beobachtung trifft
weltweit  zu;  und  auch  in  Europa  bestätigen  sich  die  Bedenken:
Untersuchungen belegen derartige Unterschiede. So zeigte eine Studie auf, das
mehr  als  die  Hälfte  der  Menschen  in  Untersuchungshaft  in  Österreich,
Deutschland  und  Belgien  „ausländische  Staatsangehörige“  sind,  also  im
jeweiligen  Land keine  Staatsbürgerschaft  besitzen.viii Eine  weitere  Studie  in
Frankreich ergab, dass eine Person, die außerhalb Frankreichs geboren wurde,
ein dreimal höheres Risiko hat, in Untersuchungshaft genommen zu werden
als  eine  in  Frankreich  geborene  Person.ix Manchmal  werden „ausländische
Staatsangehörige“ in Haft gehalten, weil das Gericht davon ausgeht, dass die
Person in ihr Heimatland zurückkehren wird, wenn sie vor der Verhandlung
auf freien Fuß gesetzt wird.x In anderen Fällen zeigen die verantwortlichen
Gerichte  Anzeichen  gewisser  Stereotype  oder  sie  missverstehen  die
Lebensumstände  der  betreffenden  Personen.xi So  werden  beispielsweise
fehlende Adressen,  die  Herkunft aus einem einkommensschwachen Gebiet
oder  Armut  als  Begründung  dafür  angegeben,  dass  gewisse  Menschen
möglicherweise nicht vor Gericht erscheinen werden – eine Annahme, für die
es keinerlei Belege gibt.

 Geldstrafen. Die  überwiegende  Mehrheit  der  Personen,  die  von der  Polizei
nach rassistischen Gesichtspunkten kontrolliert (racial profiling), festgehalten
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und verhört werden, muss nicht mit einer schwerwiegenden Anklage rechnen.
Viele  kommen dennoch nicht sofort  wieder frei:  Die  Polizei  erhebt häufig
Anklage  wegen  geringfügiger  Vergehen.  Diese  Anklagen  werden  oft  mit
Geldstrafen geahndet, was für die Betroffenen schwerwiegende Folgen haben
kann. In Anbetracht der polizeilichen Praktiken, der Kriminalisierungsmuster
und  der  polizeilichen  Prioritäten  ist  es  nicht  überraschend,  dass  die
finanziellen Einbußen, die durch die Bestrafung von Ordnungswidrigkeiten
entstehen, nicht gleichmäßig über die gesamte Bevölkerung verteilt sind.

Ein Fallbeispiel: In Deutschland werden jedes Jahr etwa 550.000 Menschen zu
Geldstrafen verurteilt.xii Die  überwiegende Mehrheit  der  Fälle,  in  denen in
Deutschland  Geldstrafen  verhängt  werden,  betreffen  dabei  geringfügige
Vergehen: in 90 % der Fälle werden von Gerichten Strafen im Rahmen von
maximal  90  Tagessätzen  (oder  drei  Monaten  Haft)  verhängtxiii.  Dabei
entfallen satte 25 % aller Bußgeldfälle auf zwei Delikte: Schwarzfahren und
Gelegenheitsdiebstahl.  Diese beiden Vergehen werden in der Forschung als
„Armutsdelikte“  bezeichnet,  d.  h.  als  Delikte,  mit  denen  Verhalten
kriminalisiert wird, das mit einem Mangel an Ressourcen zusammenhängt –
und  daher  eigentlich  gesellschaftliche  Ressourcen  außerhalb  des
Strafrechtssystems rechtfertigen würden, wie beispielsweise den kostenlosen
Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Daten zeigen weiter, dass diese
relativ niedrigen Strafzahlungen insbesondere auf Menschen ohne finanzielle
Mittel  abzielen.  Jedes  Jahr  werden  schätzungsweise  50.000  Menschen
inhaftiert, weil sie ihre Geldstrafen nicht bezahlen (können). Darüber hinaus
richteten  sich  im  Jahr  2018  fast  200.000  von  500.000  Bußgeldbescheiden
gegen  Personen,  die  in  den  deutschen  Statistiken  als  „ausländische
Staatsangehörige  und  Staatenlose“  geführt  werden.xiv Die  Justiz  in
Deutschland ist in gewisse Richtungen also alles andere als blind.

 Strafen  und  Strafzumessung. In  Europa  werden  nicht  nur  grundsätzlich  zu
viele und zu häufig Strafen verhängt; rassifizierte Menschen müssen in ihren
jeweiligen  Fällen  auch  mit  für  sie  schlechteren  Entscheidungen  und
Resultaten  rechnen.  In  gewissen  Fällen  kommt  es  aus  diversen  und  sich
überschneidenden  gesellschaftlichen  Gründen  zu  ungleichen
Prozessausgängen. Für Menschen mit weniger finanziellen Ressourcen oder
geringerem Sozialkapital ist es schwieriger, Alternativen zum Strafvollzug wie
die Ableistung von Sozialstunden zu wählen, wie eine Studie in Frankreich 
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ergab.xv Menschen aus rassifizierten Gruppen werden außerdem mit größerer
Wahrscheinlichkeit  verurteilt.  In  Bulgarien  wurde  in  einem  Bericht
festgestellt, dass „Minderheiten“ (der Begriff für Menschen, die sich selbst als
eine andere ethnische Gruppe als die bulgarische bezeichnen), einschließlich
der  Roma,  17,5  % der  Gesamtzahl  der  Personen ausmachten,  die  2015 in
Bulgarien  als  Verdächtige  identifiziert  wurden;  gleichzeitig  wurden
„Minderheiten“ jedoch in einem viel höheren Maße verurteilt: Die Daten für
dasselbe Jahr zeigen, dass Personen, die sich selbst als Roma identifizierten,
mehr  als  50 % der  Neu-Häftlinge  im Gefängnis  ausmachten.xvi In  anderen
Fällen  führt  eine  systemische  Ungleichbehandlung  dazu,  dass  rassifizierte
Personen mit längeren Strafen rechnen müssen. In den Niederlanden ergab
eine Untersuchung, für die alle in einem bestimmten Jahr gefällten Urteile in
Augenschein genommen wurden, dass Menschen mit Migrationshintergrund
aus den Antillen und der Türkei (jeweils erste Generation) 8 bzw. 11 Prozent
längere Haftstrafen erhielten als andere Personen, die im selben Jahr verurteilt
wurden.xvii 

 Überwachung.  Bedenken  hinsichtlich  der  Polizeiarbeit  dürften  weiter
zunehmen,  da  die  Strafverfolgungsbehörden  nun  und  in  Zukunft  auf
Künstliche Intelligenz und andere Überwachungstechnologien zurückgreifen,
von denen viele die bereits bestehenden Vorurteile und Verzerrungen noch
verstärken.xviii In  Amsterdam  haben  Polizei  und  Staatsanwaltschaft  im
Rahmen  des  Programms  „Top  600“  junge  Menschen  identifiziert  und
überwacht, bei denen das Risiko bestehe, dass sie "schwerwiegende" Straftaten
begehen  könnten.  Die  Strafverfolgungsbehörden  entscheiden  auf  der
Grundlage früherer Inhaftierungen und der wirtschaftlichen Verhältnisse der
jeweiligen  Person,  wer  überwacht  wird,  und  verankern  somit  bereits
bestehende  Ungleichgewichte  in  ihren  zukünftigen  polizeilichen
Maßnahmen.xix

 Wie weiter? Selbst  angesichts  der  eindeutigen  Belege  für  problembehaftete
Polizeiarbeit  setzen  die  Staaten  verstärkt  auf  Strafverfolgung  als  politische
Maßnahme.  Frankreichs  Regierung  hat  beispielsweise  erst  kürzlich  die
Polizeihaushalte erhöht.xx 
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